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Segel- oder Motorboottörns
Mit Skipper Cyrill sind 30 Jahre Erfahrung inbegriffen!

Für Segel- oder Motorboottörn 
Skipper gesucht? Ein Hochseetörn mit 
Bekannten oder der ganzen Familie: 
Aktivferien vom Feinsten und ein 
gemeinsames Erlebnis von bleibender 
Erinnerung.

Die Gruppe oder Familie entscheidet, in wel-
chem europäischen Land der Hochseetörn 
stattfinden soll. Die einzelnen Etappen werden 
auf die einzelnen Bedürfnisse abgestimmt. Vor-
kenntnisse sind nicht erforderlich.

Rent a Skipper – und los gehts!
Mit einem befreundeten Pärchen oder einer 
Gruppe von Kolleginnen und Kollegen einen 
Törn planen? Etwas Besonderes wagen? Mit 
Freunden auf einem Segelboot von Bucht zu 
Bucht rauschen und alle Facetten der Natur ge-
niessen? Mit Skipper Cyrills Erfahrung wird dies 

Realität und ein besonderes Erlebnis. Die ersten 
Handgriffe des Segelns lernen und gleichzeitig 
praktisch anwenden – ein grossartiges Aben-
teuer. Er steht als Skipper zur Verfügung. 

Einmal auf einem  
Hochseetörn mitsegeln!

Lust, wieder einmal die Seele baumeln zu lassen 
und trotzdem Aktivferien zu machen? Ein paar 
Stunden segeln und dann in einer schönen Bucht 
oder einem gemütlichen Hafen etwas «bädele», 
schnorcheln, relaxen und das Leben geniessen? 
Das «Dolcefarniente» steht auf den Ferientörns 
von Skipper Cyrill im Vordergrund. Dafür braucht 
es keine nautischen Vorkenntnisse.

Sich zum Hochseeskipper 
ausbilden lassen?

Kein Problem – die individuelle und kompe-
tente Betreuung ist gesichert. Dies in Theorie 
und Praxis, sowohl in der Sparte Segeln wie 

auch Motorbootfahren. Nachdem der Binnen-
schifffahrtsschein bestanden ist, kanns los-
gehen. Auf vielen Ausbildungstörns konnte 
Cyrill die Teilnehmenden auf ihre Skippertä-
tigkeit vorbereiten. 

Seine Erfahrung reicht von den Seegebie-
ten Norwegens, Orkneys, Schottlands, 
Schwedens bis zu Törns im gesamten Mittel-
meerraum. Das Gebiet der Kanalinseln Jersey, 
Guernsey und Alderney mit den hohen Gezei-
ten und den starken Strömungen darf natür-
lich nicht fehlen.

Die Naturschönheiten erleben
Den Teilnehmenden die Schönheiten eines 
Hochseetörns zu vermitteln, ist Cyrills Passion: 
«Gerne gebe ich mein Wissen und meine lang-
jährige Erfahrung weiter.» Dies beginnt mit 
einem persönlichen Gespräch. 

Zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren. 
Telefon 079 431 99 45, ahoi@skippercyrill.ch. 
Weitere Infos auf skippercyrill.ch.

Mit Skipper Cyrill die schönsten Segelreviere Europas erleben.

Kampf gegen 
gebietsfremde Arten

Einwassern in Hallwiliersee: Reinigungspflicht für Schiffe

Der Kanton verstärkt den Kampf 
gegen die Einschleppung der Quagga-
muschel und gegen andere schädliche 
gebietsfremde Tiere und Pflanzen in 
den Hallwilersee. 

Gebietsfremde Arten in Gewässern werden oft 
unbemerkt mit Booten, Wassersport- oder Fi-
schereimaterial von einem Gewässer zum 
nächsten verschleppt – an der Aussenhaut und 
im Kühlwasser von Booten sowie in Wasser-
rückständen oder stehendem Wasser mit Was-
sersport- und Fischereimaterial. 

Gebietsfremde Arten (Neobiota), die sich 
stark vermehren und Schäden verursachen, 
werden als invasiv bezeichnet. Die Schädlinge 
konkurrenzieren einheimische Arten und verur-
sachen laufend Kosten zur Schadensbegren-
zung. Wenn eine invasive Art ein Gewässer ein-
mal erreicht und eine stabile Population etab-
liert hat, ist sie meistens nicht mehr 
einzudämmen.

Das gilt auch für die invasive Quaggamu-
schel. Diese aus dem Schwarzmeerraum stam-
mende Süsswassermuschel ist zwar nur wenige 
Zentimeter gross, kann aber sehr grosse Schä-
den an Infrastruktur und Ökologie anrichten. 
Deshalb hat das Departement Bau, Verkehr und 
Umwelt (BVU) bereits letztes Jahr verschiedene 
Massnahmen ergriffen, damit das wertvolle 
Ökosystem des Hallwilersees von der Muschel 
verschont bleibt – vor allem mit der Information 
und Sensibilisierung der betroffenen Gemein-
den, der Schiffshaltenden und der Besucherin-
nen und Besucher des Sees. Mit Erfolg: Nach 
heutigem Wissensstand ist der Hallwilersee 
noch nicht von der Quaggamuschel befallen.

Ab 1. Mai: Reinigungspflicht 
vor dem Wiedereinwassern

Nun hat der Kanton weitere Massnahmen be-
schlossen, um die Verbreitung der Quaggamu-
schel und anderer invasiver Arten im Hallwiler-

see zu verhindern. Einerseits werden Informa-
tion und die Sensibilisierung verstärkt, unter 
anderem mit Informationsschreiben, Infoplaka-
ten vor Ort und auf der Website des Kantons 
unter www.ag.ch/gewässer-neobiota. 

Andererseits gilt eine Reinigungspflicht für 
alle kennzeichnungspflichtigen Schiffe mit Was-
serliegeplatz, wenn sie nach einem Ausflug in 
ein anderes Gewässer wieder in den Hallwiler-
see eingewassert werden.

Vor dem Wiedereinwassern müssen die Hal-
ter und Halterinnen ihr Schiff sachgemäss reini-
gen – entweder bereits auf einem Bootswasch-
platz bei dem Gewässer, an dem es ausgewas-
sert wurde, oder auf einem der 
Bootswaschplätze in der Region Hallwilersee. 
Diese Reinigung ist auch für nicht immatriku-
lierte Boote wie Kanus oder Gummiboote drin-
gend empfohlen. Für Wassersportlerinnen und 
Wassersportler, Fischerinnen und Fischer sowie 
Taucherinnen und Taucher werden Handlungs-
empfehlungen gegen die Verbreitung invasiver 
Arten in einem Merkblatt zusammengestellt, 
welches demnächst fertiggestellt sein wird.

Kontrollpflicht vor dem Einwassern
Auch die Betreiber der Einwasserungsstellen 
am Hallwilersee werden in die Pflicht genom-
men: Sie dürfen ab dem 1. Mai Schiffe mit Was-
serliegeplatz, die vorher auf einem anderen Ge-
wässer benutzt wurden, nur noch nach der Kon-
trolle der korrekten Reinigung einwassern. Den 
Schiffshaltenden entstehen keine Kosten für die 
Kontrolle. Zur Verfügung stehen die Einwasse-
rungs- und Kontrollstellen in Beinwil am See 
und Meisterschwanden. Der Kanton entschä-
digt die Betreiber der Einwasserungsstellen für 
den zusätzlichen Aufwand. Schiffe, die in ande-
ren Gewässern waren, dürfen nur noch an die-
sen beiden Stellen eingewassert werden. Alle 
Informationen sind zu finden auf: www.ag.ch/
gewässer-neobiota.

Abteilung für Umwelt, Departement Bau, 
Verkehr und Umwelt

Der Enyaq sieht aus wie ein typischer Škoda und gibt sich doch ganz anders. 

Freizeit(über)nutzung?
In der Reuss-Auenlandschaft

Freizeitnutzungen sind in vielen 
störungsempfindlichen Schutzgebie-
ten problematisch. Die Reuss-Auen-
landschaft kommt mit dem Bade- und 
Bootsbetrieb im Sommerhalbjahr an 
Grenzen.

Das Bedürfnis nach Freiraum und Erholung ist 
sehr gross. Die «freie» Natur zu geniessen, ist 
für uns Menschen Lebensqualität. Leider wird 
dabei oft grosse Rücksichtslosigkeit an den Tag 
gelegt: Viele machen sich keine Mühe, den 
eigenen Abfall wieder mit nach Hause zu neh-
men. Alles muss mit dem Auto erreichbar sein, 
aber gleichzeitig erwartet man Ruhe und unge-
störte Erholung in der Natur.

Noch bietet das Reusstal mit seinen vielfälti-
gen naturnahen Landschaften einer Vielzahl 
von bedrohten Arten Lebensraum und ist 
gleichzeitig ein begehrter Naherholungsraum 
im immer dichter besiedelten Mittelland. Man-
che Wildtiere können sich relativ gut mit den 
menschlichen Besuchern arrangieren und las-
sen sich nicht gross stören, solange die Wegge-
bote eingehalten und die Hunde an der Leine 
geführt werden. 

Oft kommen Böötler und Stand-up-
Paddler empfindlichen Bereichen  

zu nahe
Anders sieht es auf der Reuss in den warmen 
Sommermonaten aus. Die Flussufer werden, wo 
immer das möglich ist, belagert und auf dem 
Wasser bewegen sich unzählige Boote. Für 
Wasservögel wird es dann sehr eng.

Vom 1. November bis 15. März ist die Reuss 
von der Kantonsgrenze bei Jonen bis zur Brücke 
Rottenschwil für Schiffe und Schwimmkörper 
jeder Art gesperrt. Ab hier, für die gesamte 
Staustrecke inklusive Flachsee, bis zum Kraft-
werk Bremgarten gilt die Totalsperrung vom 16. 

Oktober bis 31. März. Diese Einschränkung 
kommt den Wintergästen unter den Wasservö-
geln zugute. Im Sommerhalbjahr sind aber Brut- 
und Zugvögel schlecht geschützt, da das natio-
nale Wasser und Zugvogelreservat auch im 
eigentlichen Flachseebereich in einer 25 Meter 
breiten Fahrrinne befahren werden darf. Viele 
Böötler sind sich dessen nicht bewusst oder 
schätzen die Breite der Reuss völlig falsch ein, 
kommen so den empfindlichen Flachsee-Berei-
chen zu nahe und schrecken die brütenden 
Wasservögel auf.

Seit wenigen Jahren ist das Stand-up-Padd-
ling in Mode gekommen. Aufgrund des gerin-
gen Tiefgangs sind damit auch flachgründige 
Uferbereiche befahrbar und mit Neoprenanzü-
gen kann dieser Sport ganzjährig ausgeführt 
werden. Damit werden sowohl Rastgebiete 
als auch Brutgebiete massiv gestört, was zu 
zusätzlichem Energieverlust im Winter und 
abgebrochenen Brutgeschäften führen kann.

Von nationaler Bedeutung
Mit der fortschreitenden Verlandung des Flach-
sees werden die flussauf- und flussabwärts an-
grenzenden eingestauten Reussabschnitte für 
Tauchenten, Gänsesäger, Zwerg- und Hauben-
taucher immer wichtiger. Sie werden aber durch 
den gesteigerten Erholungsbetrieb nachhaltig 
eingeschränkt. 

Die Reuss und ihre Uferwälder sind vom Natur-
schutzgebiet Schoren Schachen in Mühlau bis 
zum Flachsee in Unterlunkhofen im Bundesinven-
tar der Auengebiete und damit durch die Auen-
verordnung des Bundes geschützt. Sie gehören 
auch zum BLN-Gebiet (Bundesinventar der Land-
schaften und Naturdenkmäler von nationaler Be-
deutung). Zum Schutzziel gehören insbesondere 
die Erhaltung und Förderung der auentypischen 
einheimischen Pflanzen- und Tierwelt und ihrer 
ökologischen Voraussetzungen. Als Schutzmass-
nahme wird unter anderem gefordert, dass die 
Erholungsnutzung, einschliesslich der Fischerei, 

mit dem Schutzziel in Einklang steht. Der fort-
schreitende Klimawandel wird die schwierige Si-
tuation für Wasservögel weiter verschärfen. Die 
Wintergäste unter den Vögeln kommen früher 
und / oder bleiben länger. Die menschlichen Erho-
lungsnutzungen am Wasser beginnen früher im 
Jahr und dauern länger. Mit dem Abschmelzen 
der Gletscher werden die durchschnittlichen Som-
merwasserstände der Reuss niedriger. An renatu-
rierten Uferabschnitten wie nördlich der Birri-Ot-
tenbach-Reussbrücke werden dadurch die Kies-
bänke für den Erholungsbetrieb länger und 
leichter zugänglich. Potenzielle bodenbrütende 
Vogelarten wie Flussuferläufer oder Flussregen-
pfeifer können so nicht brüten und Durchzugsgäs-
te wie Waldwasserläufer, Bekassine oder Rot-
schenkel nicht rasten. Arten, denen national ge-
schützte Auen eigentlich Lebensraum bieten 
sollen.

Der Badebetrieb bei der Aargauer Jonen-
mündung ist seit jeher uneingeschränkt mög-
lich. Die Zürcher Reussufer sind von der Lor-
ze-Einmündung bis weit über die Reussbrücke 
bei Obfelden-Merenschwand hinab jederzeit 
frei zugänglich und für den Badebetrieb gerade-
zu optimiert. So ist Fakt, dass im national be-
deutenden Auengebiet die ganze Laufreuss 
und der grösste Teil der Uferabschnitte für 
den Erholungsbetrieb offenstehen. Für die 
Wasservögel ist der effektive Schutz nur auf 
einen kleinen Abschnitt, den Flachsee, be-
schränkt. Weil hier im Sommerhalbjahr ent-
lang dem westlichen Ufer auch noch Bade- 
und Bootsbetrieb möglich ist, ist auch der 
Flachsee nicht störungsfrei. 

Wir Menschen, aber auch eine Vielzahl 
von seltenen und bedrohten Tier- und Pflan-
zenarten sind auf eine intakte Natur und 
funktionierenden Ökosystemen angewiesen. 
Wir sind es dem Reusstal schuldig, die Erho-
lungsnutzung nachhaltig zu nutzen, sodass 
das grosse Biodiversitätspotenzial auch in 
Zukunft erhalten bleibt.

Quelle: Stiftung Reusstal

Der vollelektrische 
Škoda Enyaq ist bereit

Beim Autocenter Senn in Bremgarten

Mit dem Enyaq iV präsentiert Škoda 
sein erstes Elektro-SUV. Das bullige 
Design und die riesigen Felgen 
machen schon im Stand mächtig 
Eindruck. 

Mit zwei Antriebsvarianten zwischen 410 und 
532 Kilometern Reichweite soll der Enyaq eine 
möglichst breite Zielgruppe ansprechen.

Der Enyaq sieht aus wie ein typischer Škoda 
und gibt sich doch ganz anders. Mit Abmessun-
gen von 4,65 Metern Länge und 1,88 Metern 
Breite fährt das E-SUV zwischen Karoq und Ko-
diaq. Typisch für ein Elektroauto sind der lange 
Radstand von fast 2,8 Metern und die kurzen 
Überhänge. Das Heck wird von zwei geteilten 
Leuchten im 3D-Design geprägt, dazwischen 
sitzt ein grosser Škoda-Schriftzug. Praktisch: 
Die Heckscheibe steht steil, was zu einem gut 
nutzbaren Kofferraum beiträgt.

Im Innenraum fällt vor allem auf, wie geräu-
mig das Škoda-SUV ist. Gerade in der zweiten 
Reihe finden dank der ausgeprägten Bein- und 
Kopffreiheit auch gross gewachsene Menschen 
bequem Platz. Wie das Exterieur ist auch das 
Cockpit ein im Grunde vertrauter Anblick. Die 
Anordnung von Infotainment-Bildschirm und 
geschichtetem Armaturenbrett sowie das optio-
nale Zwei-Speichen-Lenkrad kennen wir aus 

dem Octavia. Das Digitalcockpit ist 5,3 Zoll 
gross und zeigt nur die nötigsten Informationen 
an, um den Fahrer nicht zu sehr abzulenken. Die 
restlichen Daten werden über ein optionales 
Head-up-Display mit Augmented Reality in die 
Frontscheibe gespiegelt. 

Zum Marktstart werden zwei Motorisierun-
gen mit Hinterradantrieb angeboten. Den vor-
läufigen Einstieg bildet der Enyaq 60 iV mit 180 
PS (132 kW). Die 62-kWh-Batterie reicht für bis 
zu 410 Kilometer Reichweite (nach WLTP). Dar-
über rangiert der 80 iV mit 204 PS (150 kW), 
82-kWh-Batterie und bis zu 532 Kilometern 
Reichweite. Nach und nach kommen weitere 
Varianten dazu, wie etwa der 80x mit 265 PS 
und Allradantrieb.

Probefahrt 
Jetzt eine Probefahrt mit dem neuen Enyaq IV 
vereinbaren – Heinz Senn, Sandro Homberger 
und Beni Hausherr vereinbaren gerne einen Ter-
min mit Ihnen: Tel. 056 648 60 00.

Autocenter Senn AG
Oberebenestrasse 47
5620 Bremgarten
Tel. 056 648 60 00
mail@autocentersenn.ch
www.autocentersenn.ch 


